
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 38 (1922)

Heft: 26

Artikel: Die Lage des Arbeitsmarktes im August 1922

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581367

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581367
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


268 guttut, feinet), fxmbto •'Rettung („HKetfterblatt") ytr. 26

©tabtleitung unb Steferooirl fpeifen. ©ine ©cßußpne
jießt m 400—500 m Breite ber SBiefe entlang nom
©rlenpumproerf bil an bie Sanbesgrenje, um p oer*
ßinbern, baß länger unb Beroäffermtg bal ©runbroaffer
oerunreinigen. gär bie Seiftunglfäßigfelt ber Slnlage
fpricßt ber llmftanb, baß im £rocfenjaßr 1921 am 6.
unb 7. guli tâfllicï) 45,000 m® gepumpt mürben, roäß*
renb bie ©rellingerlettung nur 3000 m® liefern îonnte.

SHit bem Slttroacßfen ber ©tabt taufte bie grage
auf, ob nidjt aucß bal guraquellroaffer beffer aulgenüßt
merben fönne. Stadßbem bal Slullanb in ben 80er
gaßren erfolgreich bie erften gilteranlagen eingeführt
hatte, befcßloß 1900 ber ©roße Stat bie Slnlage oon
Steferooirl unb gilteranlagen auf bem Bru*
berßolj. gn ben gaßren 1903—1906 rourbe bal
alte Steferooir pm 4000 m® faffenben Klärbaffln um*
gebaut, oier âberbecîte ©anbfilterfammern oon je 800
Ctuabratmetern gilterfläcße unb ein peifammerigel Sîe^

ferooir pon 14,000 m® ©efamtinßalt neu gefchaffen.
®al rohe ©reElngerroaffer mirb nun im Borbaffht ge=

flärt; bfc fdhlammhaltigen ©ubftanjen lagern fich ab.
®al SBaffer gelangt bann jroeimal in bie langfamen
©anbfitter, roo el oon oben nach unten perft feinen,
bann gröbern ©anb unb enblidß Kiefelftetne paffieren
muß. ®ie ®imenfionen ber ©anbförner finb fo geroählt,
baß bie ïletnen nicht in bie groifchenräume ber größern
ßlneingefdßroemmt roerben fönnen. Stuf ber Oberfläche
bei gilterfanbei feßt fich im Saufe ber 3«it eine gilter*
haut aul ©cßlamm unb Organismen ab. Bflanjltcße
unb tierifcße Seberoefen oon meift mtfroffoptfdßer Klein*
hett führen hier ben Kampf uml ®afetn, gehen p ©runbe
unb mirfen fdßlammbilbenb; immer jäßer unb bicfer mirb
bie §aut. ®a ber pr giltration nötige SBafferbruct
ficß öemenifprecßenb fteigern muß, mirb bie gilterßaut
oon 3eit p 3ett entfernt; in trodfenen 3eiten oielleitfjt
einmal jäßrlic|, in nieberfchlaglreicßen alle bret bil oier
SBocßen. ®ie Prüfung bel Srinïroafferl anf feinen
Steinßeitlgrab erfolgt regelmäßig burcß SlngefteHte bei
SBafferroerfl ; außerbem aber noch periobifcß burcß ben
Kantonlcßemüer unb buret) bie ßpgienifche Stnftalt ber
Unioerfität, unb jroar burch 3ûthtung allfälliger 93a!*
terienteime auf ©elatine*3täßrböben, auf benen nach 24
bil 48 ©tunben auftretenbe Kolonien mit bloßem Singe
erîannt roerben. ®al gereinigte SBaffer mirb gemein*
fam mit ©rlenroaffer bem Steferooir pgefüßrt, beffen
SOßafferftanb burch gernmelber im ©rlenpumproerf unb
im Berroaltunglgebäube an ber Binningerftraße erfidßtlich
ift. ®ie pumpen bei ©rlenroerü roerben fo reguliert,
baß bal Bruberßotpeferooir nie leer, über Stacht aber
ficher gefüllt ift. ©ine roettlichtige Settung führt bal
SSBaffer nadh Bebarf in bal ©tabtneß. ®al offene Baffin
an ber Steinadßerftraße bient pr Slufnaßme bei bei

Steinigunglarbeiten abgelaffenen oerunreinigten SBafferl.
©roß* unb Kleinbafel finb heute unter ben gaßrbaßnen
ber brei StßeinbrüdEen burch Sößafferleitungen oerbunben.

®ie neuefte Schöpfung unferer SBafferoerforgungl*
anlage ift bal Steferooir beim SBenfenßof in
Stiehen, bal in einigen SBodßen in betrieb genommen
roerben ïann. ©I enthält jroei Kammern oon je 4000
Kubifmetern gnßatt. ©eine Höhenlage ftimmt mit ber*
jenigen bei Bruberßoljreferooirl überein. ©I bient ber
©peicßerung unb bem ®rudfaulgleidß unb fteht mit bem
©rlenroert in Berbinbung.

SJiit ©inbepßung ber ©emeinben Binningen, Stießen
unb Bettingen befteßt bemnach bal oöHig aulgebaute
SBafferoerforgunglneß Bafell aul einer zentralen fßum*
penanlage in ben Sangen ©rlen unb aul jroei peripßerifdß
gelegenen Steferooirl.

gür bie ßößer all biefe Steferooirl gelegenen Siegen*
fcßaften mußten befonbere .fpocßbrucf 2lnlagen ge=

fdßaffen roerben. ©o liegt öftlicb) ber Batterie feit oielen
gaßren ein Bobenreferooir, bal im nädßften ober über*
näcßften gaßr pm 30 m ßoßen SBafferturm aulgebaut
roerben muß, benn fdßon fteßen Käufer im Stoßbau fertig
in ber Stäße, beren ©tocfroerîe über bem Söaffernioeau
liegen, ©eit 1910 befißt Dettingen fein eigenel Stefer*
ooir; ein îleinel Steferooir im äßentenföpfliroalb oer*
forgt bie hochgelegenen ©ebäube ber Umgebung oon
Stießen, unb fürslicß ßat bie Stegierung ben Krebit pm
©inbau einel Steferooirl in ben Kirchturm auf ©t. ©ßri*
fcßona beroiüigt. ©nblicß roirb mit ber ©rftettung bei
projezierten 9tüßrberg*@anatoriuml bafelbft ein Stefer*
ooir erfteEt roerben ; bann ift bie 93aSler SBafferoerfor*
gunglanlage oollftänbig aulgebaut.

3um (Schluß noch einige 3ußlen. ®ie ©efamtanlage
foftete 14 SJtiUionen granîen, roooon fdßon bie fpälfte
abgefdßrieben ift. ®ie ©efamtbeoölferung ber oerforgten
©emeinben beträgt runb 150,000 Seelen, gm gaßre
1920 betrug ber gefamte SBafferoerbraucß 10,4 SJtiHionen
Kubiîmeter, ber mittlere Sageloerbraucß 28,000 m® unb
ber mittlere Verbrauch pro Kopf unb Sag 190 Siter.
®er S^reil bei Kubümeterl SBaffer beträgt rote in ben
80er gaßren 20 Stappen, nacßbem er in ben 90er gaßren
auf 15 Stappen ftanb. ®ie îemperatur bel in 4—10
SJtetern SEiefe gefaßten ©rlenroafferl ift ïonftant 10—12
©rab ©elfiul ; bie bei ©retlingerroafferl fcßroantt jroifcßen
8 unb 20 ©rab.

Stadß biefen intereffanten Slulfüßrungen, bie im 93or*

räum bei Steferooirl angeßört rourben, beficßtigte man
in jroanglofer SBetfe bie oerfcßröbenen gilterfammern unb
Steferooirl. 93on einer Kofiprobe rourbe, fooiel ber 93e*

ridßlerftatter roenigften! fonftatieren fonnte, abgefeßen.
(„Stational=3tg.")

Sic Sage Des 9tröeitsmarfttes in tluguft 1922.
(Storrefponbenj.)

Stadß bem töerießt bei eibgenöffifdßen Slrbeitl*
am tel fdßeint bie rücfläuftge 93eroegung ber ülrbeitllofig*
feit im SHonat Sluguft jum ©tiüftanb geîommen ju fein
unb ber Söinter roirb bie Slrbeitllofigfeit in ben ©aifon*
betrieben jroeifetlol roieber oermeßren. Über ben 33er*

lauf ber 93eroegung in ber nädßften 3u!unft läßt fidß

nidßtl 93eftimmte! ooraulfeßen.
®ie 3aßl ber gänjlidß Slrbeitllofen ßat im 93e=

ridßtlmonat eine 5Berminberung oon nur 391 ^erfonen
erfaßten, ©te ift oon 52,180 im guli auf 51,789 ge*
funfen. ®iefer ©tanb entfprießt ungefäßr bemjenigen p
©nbe SJtai 1921 unb ift um 47,752 ober um 47,9 »/o

niebriger all ber ©nbe gebruar 1922 oerjeießnete §ödßft=
ftanb (99,541). ®ie gnßl ber männlidßen Slrbeitllofen
ßat ficß mit 44,263 SSerfonen gegenüber bem SSormonat

um 314 oergrößert, biejenige ber roeiblidßen bagegen mit
7526 um 705 oermtnbert.

®ie gaßl ber unterftüßten gän^licß Slrbeitllofen
ift oon 19,078 am 31. guli auf 16,467 am 31. Slugufi,
ober um 2611 prüctgegangen. .öieoon roaren 13,290
männlidße unb 3177 roeiblicße Slrbeitllofe. 3lu^ biefer
©tanb entfpridßt ungefäßr bemjenigen p Slnfang gebruar
1921. @r ift um 39,590 ober 70,6 % niebriger all ber
©nbe gebruar 1922 oerjelcßnete ^ötfjftftanb (56,057).

golgenbe SBeruflgruppen geigen eine gunaßme ber
gänzlich Slrbeitllofen : Ußreninbuftrie unb Bijouterie 404,
^anbel 144, £>olj= unb ©lalbearbeitung 109, §otel=
inbuftrie 48, Berfeßrlbienft 35, ^aulßalt 22, freie unb
geleßrte Berufe 17, Sanbroirtfcßaft unb ©ärtnerei 11,
ungelerntel Berfonal 102. ®ie ßauptfädßlichften Stüdf*

gänge oer^eießnen bie SJtafdßinen* unb SJtetallinbuftrie mit
543, bie SEe^tiltnbuftrie mit 330, bie Sebenl» unb ©enuß*
mittelinbuftrie mit 248, bie eßemifeße gnbuftrte mit 104,
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Stadtleitung und Reservoirs speisen. Eine Schutzzone
zieht in 400-500 m Breite der Wiese entlang vom
Erlenpumpwerk bis an die Landesgrenze, um zu ver-
hindern, daß Dünger und Bewässerung das Grundwasser
verunreinigen. Für die Leistungsfähigkeit der Anlage
spricht der Umstand, daß im Trockenjahr 1921 am 6.
und 7. Juli täglich 45,000 gepumpt wurden, wäh-
rend die Grellingerleitung nur 3000 m° liefern konnte.

Mit dem Anwachsen der Stadt tauchte die Frage
auf, ob nicht auch das Juraquellwasser besser ausgenützt
werden könne. Nachdem das Ausland in den 80er
Jahren erfolgreich die ersten Filteranlagen eingeführt
hatte, beschloß 1900 der Große Rat die Anlage von
Reservoirs und Filteranlagen auf dem Bru-
der holz. In den Jahren 1903—1906 wurde das
alte Reservoir zum 4000 fassenden Klärbassin um-
gebaut, vier überdeckte Sandftlterkammern von je 800
Quadratmetern Filterfläche und ein zweikammeriges Re-
servoir von 14,000 Gesamtinhalt neu geschaffen.
Das rohe Grellingerwasser wird nun im Vorbassin ge-
klärt; dà schlammhaltigen Substanzen lagern sich ab.
Das Wasser gelangt dann zweimal in die langsamen
Sandfilter, wo es von oben nach unten zuerst feinen,
dann gröbern Sand und endlich Kieselsteine passieren
muß. Die Dimensionen der Sandkörner sind so gewählt,
daß die kleinen nicht in die Zwischenräume der größern
hineingeschwemmt werden können. Auf der Oberfläche
des Filtersandes setzt sich im Laufe der Zeit eine Filter-
haut aus Schlamm und Organismen ab. Pflanzliche
und tierische Lebewesen von meist mikroskopischer Klein-
heit führen hier den Kampf ums Dasein, gehen zu Grunde
und wirken schlammbildend; immer zäher und dicker wird
die Haut. Da der zur Filtration nötige Wafferdruck
sich dementsprechend steigern muß, wird die Filterhaut
von Zeit zu Zeit entfernt; in trockenen Zeiten vielleicht
einmal jährlich, in niederschlagsreichen alle drei bis vier
Wochen. Die Prüfung des Trinkwassers ans seinen
Reinheitsgrad erfolgt regelmäßig durch Angestellte des

Wasserwerks; außerdem aber noch periodisch durch den
Kantonschemiker und durch die hygienische Anstalt der
Universität, und zwar durch Züchtung allfälliger Bak-
terienkeime auf Gelatine-Nährböden, auf denen nach 24
bis 48 Stunden auftretende Kolonien mit bloßem Auge
erkannt werden. Das gereinigte Wasser wird gemein-
sam mit Erlenwaffer dem Reservoir zugeführt, dessen

Wasserstand durch Fernmelder im Erlenpumpwerk und
im Verwaltungsgebäude an der Binningerstraße ersichtlich
ist. Die Pumpen des Erlenwerks werden so reguliert,
daß das Bruderholzreservoir nie leer, über Nacht aber
sicher gefüllt ist. Eine weitlichtige Leitung führt das
Waffer nach Bedarf in das Stadtnetz. Das offene Basfin
an der Reinacherstraße dient zur Aufnahme des bei

Reinigungsarbeiten abgelassenen verunreinigten Wassers.
Groß- und Kleinbasel sind heute unter den Fahrbahnen
der drei Rheinbrücken durch Wasserleitungen verbunden.

Die neueste Schöpfung unserer Wafferversorgungs-
anlage ist das Reservoir beim Wenkenhof in
Riehen, das in einigen Wochen in Betrieb genommen
werden kann. Es enthält zwei Kammern von je 4000
Kubikmetern Inhalt. Seine Höhenlage stimmt mit der-
jenigen des Bruderholzreservoirs überein. Es dient der
Speicherung und dem Druckausgleich und steht mit dem
Erlenwerk in Verbindung.

Mit Einbeziehung der Gemeinden Binningen, Riehen
und Bettingen besteht demnach das völlig ausgebaute
Wasserversorgungsnetz Basels aus einer zentralen Pum-
penanlage in den Langen Erlen und aus zwei peripherisch
gelegenen Reservoirs.

Für die höher als diese Reservoirs gelegenen Liegen-
schaften mußten besondere Hochdruck-Anlagen ge-

schaffen werden. So liegt östlich der Batterie seit vielen
Jahren ein Bodenreservoir, das im nächsten oder über-
nächsten Jahr zum 30 m hohen Wasserturm ausgebaut
werden muß, denn schon stehen Häuser im Rohbau fertig
in der Nähe, deren Stockwerke über dem Wasferniveau
liegen. Seit 1910 besitzt Bettingen sein eigenes Refer-
voir; ein kleines Reservoir im Wenkenköpfliwald ver-
sorgt die hochgelegenen Gebäude der Umgebung von
Riehen, und kürzlich hat die Regierung den Kredit zum
Einbau eines Reservoirs in den Kirchturm auf St. Chri-
schona bewilligt. Endlich wird mit der Erstellung des

projektierten Rührberg-Sanatoriums daselbst ein Refer-
voir erstellt werden; dann ist die Basler Wasserversor-
gungsanlage vollständig ausgebaut.

Zum Schluß noch einige Zahlen. Die Gesamtanlage
kostete 14 Millionen Franken, wovon schon die Hälfte
abgeschrieben ist. Die Gesamtbevölkerung der versorgten
Gemeinden beträgt rund 150,000 Seelen. Im Jahre
1920 betrug der gesamte Wasserverbrauch 10,4 Millionen
Kubikmeter, der mittlere Tagesverbrauch 28,000 und
der mittlere Verbrauch pro Kopf und Tag 190 Liter.
Der Preis des Kubikmeters Wasser beträgt wie in den
80er Jahren 20 Rappen, nachdem er in den 90er Jahren
auf 15 Rappen stand. Die Temperatur des in 4—10
Metern Tiefe gefaßten Erlenwassers ist konstant 10—12
Grad Celsius; die des Grellingerwassers schwankt zwischen
8 und 20 Grad.

Nach diesen interessanten Ausführungen, die im Vor-
räum des Reservoirs angehört wurden, besichtigte man
in zwangloser Weise die verschiedenen Filterkammern und
Reservoirs. Von einer Kostprobe wurde, soviel der Be-
richterstatter wenigstens konstatieren konnte, abgesehen.

(„National-Ztg.")

Sie Lage des WeitsmaMes im August M2.
(Korrespondenz.)

Nach dem Bericht des eidgenössischen Arbeits-
amtes scheint die rückläufige Bewegung der Arbeitslosig-
keit im Monat August zum Stillstand gekommen zu sein
und der Winter wird die Arbeitslosigkeit in den Saison-
betrieben zweifellos wieder vermehren. Über den Ver-
lauf der Bewegung in der nächsten Zukunft läßt sich

nichts Bestimmtes voraussehen.
Die Zahl der gänzlich Arbeitslosen hat im Be-

richtsmonat eine Verminderung von nur 391 Personen
erfahren. Sie ist von 52,180 im Juli auf 51,789 ge-
funken. Dieser Stand entspricht ungefähr demjenigen zu
Ende Mai 1921 und ist um 47,752 oder um 47,9°/«
niedriger als der Ende Februar 1922 verzeichnete Höchst-
stand (99,541). Die Zahl der männlichen Arbeitslosen
hat sich mit 44,263 Personen gegenüber dem Vormonat
um 314 vergrößert, diejenige der weiblichen dagegen mit
7526 um 705 vermindert.

Die Zahl der unterstützten gänzlich Arbeitslosen
ist von 19,078 am 31. Juli auf 16,467 am 31. August,
oder um 2611 zurückgegangen. Hievon waren 13,290
männliche und 3177 weibliche Arbeitslose. Auch dieser
Stand entspricht ungefähr demjenigen zu Anfang Februar
1921. Er ist um 39,590 oder 70,6 "/» niedriger als der
Ende Februar 1922 verzeichnete Höchststand (56,057).

Folgende Berufsgruppen zeigen eine Zunahme der
gänzlich Arbeitslosen: Uhrenindustrie und Bijouterie 404,
Handel 144, Holz- und Glasbearbeitung 109, Hotel-
industrie 48, Verkehrsdienst 35, Haushalt 22, freie und
gelehrte Berufe 17, Landwirtschaft und Gärtnerei 11,
ungelerntes Personal 102. Die hauptsächlichsten Rück-
gänge verzeichnen die Maschinen- und Metallindustrie mit
543, die Textilindustrie mit 330, die Lebens- und Genuß-
mittelindustrie mit 248, die chemische Industrie mit 104,
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bal Saugeroerbe mit 71, bal Söefletbunglgeroerbe unb
bie Seberinbufirie mit 48 unb bie fforftroirtfchaft unb
ffifcf)eret mit 33 ^erfonen. 3" folgenben Kantonen t)at
bie gänjliche 9ïrbeitllofigfeit zugenommen: SSafetftabt (900),
3üric§ (249), Neuenbürg (164), ©t. ©atlen (125), ©ctjaff=
ïjaufen (58), îtargau (41), ©ctjrogz (35) unb @rau=
bünben (26).

©ine 3Ibnabme oerzeichnen bie Kantone: SGßaüiä (437),
©olothura (366), Sern (291), SSßaabt (228), Uri (149),
93afet=2anb (138), Stpirgau (134), ©taru! (97), Sujern
(69), ffreiburg (34) unb Steffin (14).

3tutf) bie 3at)l ber teitroeife ÏÏCrbeitëlofen ^at im
2Jlonat Éuguft abgenommen non 28,279 auf 25,538, atfo um
2741. Der £)ßct)ftfianb in biefer Kategorie roar am 9. SJiai
1921 mit 99,370 ^erfonen erreicht Der ©tanb ©nbe
Stuguft 1922 entfprictjt ungefaßt bemjenigen ju Infang
Dezember 1920 unb ift um 73,832 ober um 74,2 ®/o

niebriger at! ber am 9. ïïftat 1921 oerjei^nete |)öcf)ft=
ftanb. ©in roe[entlicf)er 9ïâdgang ber teitroeifen 2Irbeit§=

tofigfeit ift in folgenben ©ruppen eingetreten: 2eben§=

unb ©enufjmittetlnbuftrle (1173), ïïftetaU* unb 5Rafct)inen=

inbuftrie (1125), Septitinbuftrie (205), Ufjreninbuftrte (168),
©raphifctie ©eroerbe unb fßapierinbuftrie (110) unb tf)emi=
fc£)e fynbuftrie (109). Sine 3un at) me jeigen bal 33au=

geroerbe (64) unb bie ©ruppe ungelernte! ißerfonat (61).
Die ©efamtzafjl alt er betroffenen (gänzlich unb

teitroeife Slrbeitltofe) ift im SJÎonat ïtuguft non 80,459
auf 77,327, atfo um 3132 jurürfgegangen.

Die 3a|t ber 9totftanb!arbeiter hat um 1135

Zugenommen unb betrug am 31. Ütugufi 19,900, œooon
19,106 bei fuboentionierten unb 794 bei nict)t futroen*
tionierten tttotftanblarbeiten befctjaftigt roaren. Durct) bie

SRafnatjmen für 2Irbeit!befd)affung unb fonftige 3tbna^me
ber gan^ticE) irbeitltofen t)at bie 3af)l ber tatfächlict) otjne
Strheit fief) befinbtidjen ^erfonen non ©nbe (juti btl
©nbe îtuguft um roeitere 1526 ^etfonen abgenommen.

Die ©efamtaufroenbungen ber 3lrbeit!tofen=
fürforge beziffern fidf) per ©nbe ÏÏRai 1922 auf total
396,940,446.05 ffr. Daoon gingen ju Saften be! bunbe!
220,280,558.49 ffranfen, ber Kantone unb ©emeinben
160,253,249.96ffr. unb ber betrieblinhaber 16,406,637.60
ffranfen.

ISolkswirtJêafl.
Die bettrûgêpftidjt ber Strbcitgebcr in ber 2trbeit!=

lofenffirforge. Der bunbelrat bat ba! nonfeiten ber
llnternebmer fcf)on feit längerer ßeit gefteUte begehren um
gänzliche ©ntbebung ber beitraglpfticht abgelehnt. Da=

gegen rourben oerfchiebene befchtüffe gefaxt über bie
^erabfehung ber ißftichtfumme unb jroar auf bem SBege

einer authentifchen Interpretation bei bunbelrätlictjen
befchtüffe! oom 29. Dftober 1919 betreffenb bie Strbeitl*

tofenunterftühung. Die roicfjtigften beftimmungen ftnb:
Die ißftidhtfumme îann £>erabgefe^t roerben. Die
(perabfetjung fott in ber Sieget 50 % betragen, boc£) barf
in ïeinem galt unter bie im bunbelratlbefdjtufj nom
29. Dftober 1919 oorgefefenen ©renjen (einen fjalben
SJtonat für StngefteEte unb eine SBoctfe für Arbeiter) ge=

gangen roerben. Sämtliche bilfjerige Seiftungen ftnb auf
bie neue ißftictitfumme anzurechnen; jebodh füllen feine
IRüdEäa^Iungen ftattfinben. ©oroett el fict) um berbänbe
hanbett, ftnb begehren um ^erabfetgmg beim @ibgenöf=
fifdhen Strbeitlamt einzureiben ; für bie feinem berbänbe
angefctjloffenen betrteblinhaber entfd^eibet ba! juftänbige
fantonate Departement.

Die beitrag!pftic£)t ber betrieblinhaber umfafjt für
einen unb benfetben Arbeiter ober ätngeftettten 90 tin «

terftütpngltage. SBerben btefe 90 Sage innert
Qahrelfrift nicht erreicht, fo bauert bie beitraglpftidht
roeiter, bi! fie 90 Sage beträgt, ffür neue! ^ßerfonat,
ba! erft nach Qnfrafttreten bei neuen befchtüffe! einge=
ftettt roirb, ober ba! feit bem 1. Januar 1922 angefteHt
rourbe, unb erft nach .(fnfrafttreten arbeitllo! roirb, ift
ber betrieblinhaber nicht beitragspflichtig, ©in 9tnftet=
tungloerhättni!, ba! nidfjt länger at! ein biertetjahr
bauerte, ift all oorübergehenb p betrachten. Sie bei=
traglpfticht bei betrieblinhaber! an ein frühere! tßer=
fonat fällt bahin, roenn biefe! non einem artbern be=
trieblinhaber mehr all ein biertelfahr befctjäftigt roorben
ift. Surdh ben SBegfatt ber beitraglpftidht roerben bie
berbänbe unb betrieblinhaber non ber abminiftratioen
2Beiterführung ber 9trbeit!tofenfürforge nicht entbunben.

Surch biefen befcfjluf) hat ber bunbelrat ferner ba!
eibgenöffifdfje botflroirtfchaftlbepartement beauftragt, bie

Kantone einplaben, in ber ^anbljabung be! Strtifet! 23
be! bunbelratlbefchluffel oom 29. Dftober betreffenb
9trbeit!tofenunterfiühung einheitlich norpgehen unb jroar
im ©inne einer roeitherjigen ©nttaftung ber Meinem,
roie auch ber gröffern betriebe, bie in finanziellen @dhroie=

rigfetten fich befinben. Qm roeitern foHen bie Kantone
aufgeforbert roerben, alle betrieblinhaber,. bie non ber
beitraglpftidht nicf)t befreit finb, unb feinem ber mit
ber Durchführung ber 3trbeit!lofenfürforge betrauten
berbänbe angehören, unoerpglicf) bem fantonalen ober
fommunaten berbänbe anjugtiebern.

SlröeitltofcHUKterftiitpwg. berpichni! ber berufe,
au bereu Slugehörige uach bem buubeâratlbefchïuh
nom 29. Dftober 1919 nub beu feitljerigen 3fbäube=

ruugeu uub ©rgSnpwgeu noch Slrbeitêïofeuuuter»
ftütjung ausgerichtet roerben fann. ©ültig nom 18,
September an bi! auf SSBiberruf. ffür alte übrigen be=
rufe ift bie tttrbeitstofenunterftütjung eingeftettt roorben.

L bergbau, Sorfgräberei: Steinbrecher, Sorf=
arbeiter, £>anbtanger.

III. fforftroirtfdhaft, ffifdherei: SBatbarbeiter.

E. BECK, PIETERLEM BTEM'ME

Telephon S — Telegramm-Adr. : Pappbeck Pieterlen
Fabrikation und Handel in

Dachpappe - Holzzement - Klebemasse
Parkettasphalt, Isolierplatten, Isolierteppiche, Korkplatten
Asphaltlack, Dachlack, Eisenlack, Muffenkitt, Teerstricke

„Beccoid" teerfreie Dachpappe. Falzhaupappen gegen feuchte Wände und,Decken.

Deckpapiere roh und imprägniert « Filzkarton - Carbolineum.
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das Baugewerbe mit 71, das Bekleidungsgewerbe und
die Lederindustrie mit 48 und die Forstwirtschaft und
Fischerei mit 33 Personen. In folgenden Kantonen hat
die gänzliche Arbeitslosigkeit zugenommen: Baselstadt (900),
Zürich (249), Neuenburg (164), St. Gallen (125), Schaff-
Hausen (58), Aargau (41), Schwyz (35) und Grau-
bänden (26).

Eine Abnahme verzeichnen die Kantone: Wallis (437),
Solothurn (366). Bern (291), Waadt (228), Uri (149),
Basel-Land (138), Thurgau (134), Glarus (97), Luzern
(69), Freiburg (34) und Tessin (14).

Auch die Zahl der teilweise Arbeitslosen hat im
Monat August abgenommen von 28,279 auf 25,538, also um
2741. Der Höchststand in dieser Kategorie war am 9. Mai
1921 mit 99,370 Personen erreicht Der Stand Ende
August 1922 entspricht ungefähr demjenigen zu Anfang
Dezember 1920 und ist um 73,832 oder um 74,2 °/o

niedriger als der am 9. Mai 1921 verzeichnete Höchst-
stand. Ein wesentlicher Rückgang der teilweisen Arbeits-
losigkeit ist in folgenden Gruppen eingetreten: Lebens-
und Genußmittelindustrie (1173), Metall- und Maschinen-
industrie (1125), Textilindustrie (205), Uhrenindustrte (168),
Graphische Gewerbe und Papierindustrie (110) und chemi-
sche Industrie (109). Eine Zunahme zeigen das Bau-
gewerbe (64) und die Gruppe ungelerntes Personal (61).

Die Gesamtzahl aller Betroffenen (gänzlich und
teilweise Arbeitslose) ist im Monat August von 80,459
auf 77,327, also um 3132 zurückgegangen.

Die Zahl der Notstandsarbeiter hat um 1135

zugenommen und betrug am 31. August 19,900, wovon
19,106 bei subventionierten und 794 bei nicht subven-
tionierten Notstandsarbeiten beschäftigt waren. Durch die

Maßnahmen für Arbeitsbeschaffung und sonstige Abnahme
der gänzlich Arbeitslosen hat die Zahl der tatsächlich ohne
Arbeit sich befindlichen Personen von Ende Juli bis
Ende August um weitere 1526 Personen abgenommen.

Die Gesamtaufwendungen der Arbeitslosen-
fürsorge beziffern sich per Ende Mai 1922 auf total
396,940,446.05 Fr. Davon gingen zu Lasten des Bundes
220,280,558.49 Franken, der Kantone und Gemeinden
160,253,249.96 Fr. und der Betriebsinhaber 16,406,637.60
Franken.

vsiilwiMckan.
Die Beitragspflicht der Arbeitgeber in der Arbeits-

losenfiirsorge. Der Bundesrat hat das vonseiten der
Unternehmer schon seit längerer Zeit gestellte Begehren um
gänzliche Enthebung der Beitragspflicht abgelehnt. Da-
gegen wurden verschiedene Beschlüsse gefaßt über die

Herabsetzung der Pflichtsumme und zwar auf dem Wege
einer authentischen Interpretation des bundesrätlichen
Beschlusses vom 29. Oktober 1919 betreffend die Arbeits-

losenunterstützung. Die wichtigsten Bestimmungen sind:
Die Pflichtsumme kann herabgesetzt werden. Die
Herabsetzung soll in der Regel 50 "/<> betragen, doch darf
in keinem Fall unter die im Bundesratsbeschluß vom
29. Oktober 1919 vorgesehenen Grenzen (einen halben
Monat für Angestellte und eine Woche für Arbeiter) ge-

gangen werden. Sämtliche bisherige Leistungen sind auf
die neue Pflichtsumme anzurechnen; jedoch sollen keine

Rückzahlungen stattfinden. Soweit es sich um Verbände
handelt, sind Begehren um Herabsetzung beim Eidgenös-
fischen Arbeitsamt einzureichen; für die keinem Verbände
angeschlossenen Betriebsinhaber entscheidet das zuständige
kantonale Departement.

Die Beitragspflicht der Betriebsinhaber umfaßt für
einen und denselben Arbeiter oder Angestellten 90 Un°
terstützungstage. Werden diese 90 Tage innert
Jahresfrist nicht erreicht, so dauert die Beitragspflicht
weiter, bis sie 90 Tage beträgt. Für neues Personal,
das erst nach Inkrafttreten des neuen Beschlusses einge-
stellt wird, oder das seit dem 1. Januar 1922 angestellt
wurde, und erst nach Inkrafttreten arbeitslos wird, ist
der Betriebsinhaber nicht beitragspflichtig. Ein Anfiel-
lungsverhältnis, das nicht länger als ein Vierteljahr
dauerte, ist als vorübergehend zu betrachten. Die Bei-
tragspflicht des Betriebsinhabers an ein früheres Per-
sonal fällt dahin, wenn dieses von einem andern Be-
triebsinhaber mehr als ein Vierteljahr beschäftigt worden
ist. Durch den Wegfall der Beitragspflicht werden die
Verbände und Betriebsinhaber von der administrativen
Weiterführung der Arbeitslosenfürsorge nicht entbunden.

Durch diesen Beschluß hat der Bundesrat ferner das
eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement beauftragt, die

Kantone einzuladen, in der Handhabung des Artikels 23
des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober betreffend
Arbeitslosenunterstützung einheitlich vorzugehen und zwar
im Sinne einer weitherzigen Entlastung der kleinern,
wie auch der größern Betriebe, die in finanziellen Schwte-
rigkeiten sich befinden. Im weitern sollen die Kantone
aufgefordert werden, alle Betriebsinhaber, die von der
Beitragspflicht nicht befreit sind, und keinem der mit
der Durchführung der Arbeitslosenfürsorge betrauten
Verbände angehören, unverzüglich dem kantonalen oder
kommunalen Verbände anzugliedern.

Arbeitslosenunterstützung. Verzeichnis der Berufe,
an deren Angehörige nach dem Bundesratsbeschluß
vom 29. Oktober 1919 und den seitherigen Abände-
runge« und Ergänzungen noch Arbeitslosenunter-
stützung ausgerichtet werden kann. Gültig vom 18.
September an bis auf Widerruf. Für alle übrigen Be-
rufe ist die Arbeitslosenunterstützung eingestellt worden.

I. Bergbau, Torfgräberei: Steinbrecher, Torf-
arbeiter, Handlanger.

III. Forstwirtschaft, Fischerei: Waldarbeiter.

Vslsplioii » Vvlvgrsmiil-áilr. - ?lvtvrl«i»
l-slzplkstion unrl N-inelni in

Qsclipslppe - slolriement - Kledemssss
psi'kkttsLplisIt, lsolàplàten, Isolienteppiclie, Korkplstten
/^spiisltlsck, vsclilsck, ftwswnkitt, leei'sti'ieke

„Leccoià" teei'fi'sie QsclipsppiZ. gegen feueßteWänlje unchveeken.

QsekpspiiZi'e i-oß unä impi-ägniei-t. - I'iliksi'wn - Lsrbolinsum.
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